
durchbrechungen nach § 28 StGB im Zusammenhang mit
dem Mordmerkmal der Heimtücke zu prüfen wäre aber ein
schwerer Fehler, da die Vorschrift – ungeachtet der Einord-
nung der subjektiven Mordmerkmale als strafbarkeitsbegrün-
dende oder als strafschärfende besondere persönliche Merk-
male – jedenfalls nicht auf die objektiven Mordmerkmale der
zweiten Gruppe anwendbar ist, zu denen auch die Heimtücke
gehört. Vielmehr richtet sich hier die Zurechnung nach den
allgemeinen Akzessorietätsregeln, dh, es kommt allein darauf
an, ob der Teilnehmer das objektive Merkmal in seinen dop-
pelten Teilnehmervorsatz aufgenommen hat.

Im konkreten Fall führt das zu einem Folgeproblem, das
leicht übersehen werden kann: A weiß zwar dann im Moment
der späteren Tatausführung, dass X heimtückisch handeln will
– im Moment seiner eigenen Handlung (vgl. § 8 StGB!), dh
beim Bestimmen – hat er davon aber noch keine Ahnung.39 A
ist deshalb wegen § 16 I 1 StGB nicht nach §§ 211, 26 StGB,
sondern „nur“ nach §§ 212, 26 StGB zu bestrafen. Aber
nochmals: Mit § 28 StGB hat das nichts zu tun!

C. FAZIT
Der Beitrag sollte zeigen, dass man sich – ungeachtet des ohne

Zweifel generell wichtigen „Assoziierens“ von typischen
Klausurkonstellationen bei der Sachverhaltsanalyse – nicht
ohne Weiteres darauf verlassen darf, dass immer die vermeint-
lich „vertraute Konstellation“ vorliegt und der Fall deshalb
nach dem „gängigen“ Muster zu lösen ist. Vielmehr ist es
wichtiger Teil der Prüfungsleistung und ggf. auch Maßstab für
die Notendifferenzierung, dass der Prüfling die Feinheiten
bzw. leichten Abwandlungen von der Ursprungskonstellation
erkennt und angemessen berücksichtigt. Das kann manchmal
einen „zusätzlichen gedanklichen Schlenker“ erfordern,
manchmal aber auch die Lösung vereinfachen. Ob eine abwei-
chende Behandlung geboten ist, erkennt (meist nur) derjenige,
der nicht nur einen „Meinungsstreit“ auswendig gelernt, son-
dern verstanden hat, worin dessen Ursprung liegt.

39 Ohne jeden weiteren Anhaltspunkt zu weit gehen würde wohl die Annahme einer
Art „General-Heimtückevorsatz“ beim Anstifter mit der Begründung, dass ein pro-
fessioneller Killer im Zweifelsfall regelmäßig die Arglosigkeit ausnützen würde. Eine
solche „Vermutung“ für die Heimtücke wäre mit dem Gebot einer restriktiven
Auslegung der Mordmerkmale schwer zu vereinbaren. Dagegen könnte man einen
entsprechenden Vorsatz annehmen, wenn die Bestimmenshandlung erst völlig abge-
schlossen (zB auch über den Preis geredet) worden ist, nachdem A Kenntnis von der
Heimtücke hatte. Auch nach allgemeinen Grundsätzen ist ausreichend, wenn sich
der Vorsatz des Täters während der Tathandlung einstellt.
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& SACHVERHALT

Teil 1
T bietet A per Telefon an, ihn in ein elektronisches Gewinnspielsystem einzutragen. Hier-
durch könne A an verschiedenen Gewinnspielen zu einem Entgelt von 50 EUR teilnehmen.
A glaubt an seine Gewinnchance – obwohl T hierauf nicht hingewiesen hat – und ermächtigt
den T dazu, 50 EUR von seinem Konto einzuziehen. T trägt A zwar in die von ihm
betriebenen Gewinnspiele ein, tatsächlich besteht aber keine Chance des A zu gewinnen. Alle
Spiele sind so konzipiert, dass allein „die Bank“, also T, gewinnt. Dies hat T so geplant, da er
sich durch eine Vielzahl dieser Anrufe seinen Lebensunterhalt finanzieren will. Als A seiner
Frau F von dem Vorgang berichtet, ist diese wenig begeistert und hält A an, die Einzugs-
ermächtigung zu widerrufen. Noch vor der ersten Abbuchung kann A die Ermächtigung
widerrufen.

Hat sich T nach § 263 StGB strafbar gemacht?

Teil 2
T hat seine Anrufaktion mittlerweile auf eine Vielzahl von Personen ausgedehnt. Nachdem die
Abbuchungen in den meisten Fällen zunächst reibungslos funktionierten, kommt es nunmehr
zu Schwierigkeiten mit den Lastschriften. Um die lukrative Geldquelle nicht versiegen zu
lassen, beauftragt T den Rechtsanwalt R, auf die Kunden, unter ihnen der K, Druck aus-

* Die Verfasserin war zum Zeitpunkt des Entstehens des Beitrages wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafrechtstheorie und Strafrechtsvergleichung, Prof. Dr. Michael Kubiciel, Universität zu Köln. Ab 1.6.15 ist die Verfasserin
Richterin am AG. Die Klausur wurde als Abschlussklausur im Sommersemester 2014 gestellt.

THEMATIK
SCHWIERIGKEITSGRAD

BEARBEITUNGSZEIT
HILFSMITTEL
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zuüben. T macht R nur ganz vage Vorgaben, insbesondere sollten Gericht, Polizei oder Staats-
anwaltschaft keinesfalls eingeschaltet werden. Von den eingehenden Zahlungen soll R als
Honorar 40% behalten. Die Verfassung der genauen Schreiben bleibt R überlassen. R hatte
Zweifel, ob die Geschäfte legitim waren, letztlich war ihm dies aber gleichgültig. Er war froh,
endlich wieder eine regelmäßige Einnahmequelle zu haben, nachdem es in seiner Einmann-
Kanzlei nicht besonders gut lief. R fertigte daher selbstständig ein Mahnschreiben an, das an
die Vielzahl von Kunden und auch an K versandt wird. In dem Mahnschreiben tritt R als
Rechtsanwalt des T auf und gibt an, eine berechtigte Forderung seines Mandanten geltend zu
machen. Er droht K gerichtliche Schritte, die Stellung einer Strafanzeige und die Veröffent-
lichung der Teilnahme an nicht jugendfreien Gewinnspielen an. So soll auf K Druck ausgeübt
werden, um dadurch die Zahlung der unberechtigten Forderungen zu veranlassen. Tatsächlich
will R dem Wunsch des T entsprechen und die Justizbehörden unter keinen Umständen mit
den Vorgängen befassen. In der Folgezeit gehen insgesamt 55.000 EUR auf dem von R eigens
hierfür eingerichteten Konto ein, darunter 100 EUR von K, der in Folge des Mahnschreibens
zahlte.

Wie hat sich R im Hinblick auf K strafbar gemacht? Es sind nur Tatbestände des StGB zu prüfen.

& LÖSUNG

TEIL 1: ANRUFAKTION
T könnte sich wegen Betruges nach § 263 I, III 2 Nr. 1 StGB zum Nachteil des A strafbar
gemacht haben, indem er A für 50 EUR zu einem Gewinnspiel ohne Gewinnchance über-
redete und sich von A eine Einzugsermächtigung geben ließ.

A. TATBESTANDSMÄßIGKEIT

I. Objektiver Tatbestand

1. Täuschung
T müsste A getäuscht haben. Eine Täuschung ist nach herrschender Meinung die bewusst
irreführende Einwirkung auf das intellektuelle Vorstellungsbild eines anderen (Rengier, Straf-
recht BT I, 16. Aufl. 2014, § 13 Rn. 9). Als Täuschungshandlung kommt das Vorspiegeln
falscher Tatsachen in Betracht.

Eine Täuschung durch aktives Tun kann ausdrücklich oder konkludent (durch schlüssiges
Handeln) erfolgen (Wessels/ Hillenkamp, Strafrecht BT II, 36. Aufl. 2013, § 13 Rn. 496).
Tatsachen sind alle dem Beweis zugänglichen Ereignisse oder Zustände der Vergangenheit oder
Gegenwart (RGSt 55, 129 [131]; BGHSt 47, 1 [3]).

T hat gegenüber A nicht ausdrücklich erklärt, dass A auch etwas gewinnen kann bzw. dass
eine Gewinnchance besteht. T könnte A aber konkludent getäuscht haben. Ob einem Ver-
halten Täuschungscharakter zukommt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Hierbei kommt es
darauf an, wie die allgemeine Verkehrsauffassung das Verhalten unter den konkreten Umstän-
den objektiv versteht (Fischer, StGB, 61. Aufl. 2014, StGB § 263 Rn. 21, 30; Wessels/Hillen-
kamp aaO § 13 Rn. 496).

T hat A für ein entgeltliches Gewinnspiel geworben. Zwar hat er nicht ausdrücklich eine
bestimmte Gewinnchance genannt. Allerdings ist mit der objektiven Verkehrsauffassung das
Wort Gewinnspiel und der Zusammenhang der Entgeltlichkeit des Spiels dahingehend zu
verstehen, dass es zumindest irgendeine Chance gibt, tatsächlich zu gewinnen. Das Bestehen
einer irgendwie gearteten Gewinnchance ist die Geschäftsgrundlage eines solchen Vertrages,
die beide Vertragsparteien zugrunde legen müssen. Eine derartige Gewinnchance bestand aber
nicht, da T die Spiele so konzipiert hatte, dass allein er selbst und kein anderer Teilnehmer
gewinnen konnte. Da keinerlei Gewinnchance bestand, hat T den A hierüber konkludent
getäuscht.

2. Irrtum
Aufgrund der Täuschung müsste T bei A einen Irrtum erregt haben. Ein Irrtum ist eine durch
die Täuschung hervorgerufene Fehlvorstellung eines Menschen (Fischer aaO StGB § 263
Rn. 54; Rengier BT I aaO § 13 Rn. 39).

A ging infolge der Aussage des T, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, davon aus, etwas
gewinnen zu können. A muss keine konkrete Vorstellung über die Gewinnchance haben, es
genügt, dass er davon ausgeht, dass T das Angebot nicht zu seinen Gunsten manipuliert hat
(sachgedankliches Mitbewusstsein).

Mithin hat T bei A aufgrund der Täuschung einen Irrtum erregt.

konkludente Täuschung
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